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Einführung
EinführungEinführung

Bürgschaften und Garantien auf erstes Anfordern kommen im Rechtsverkehr in 
Deutschland fast täglich vor. Leistung auf erstes Anfordern wird aber auch außer-
halb des Bereichs von Bürgschaften und Garantien häufig versprochen. In solchen 
Fällen sind die Versprechen auf erstes Anfordern oft nach denselben Prinzipien wie 
die Bürgschaft auf erstes Anfordern ausgestaltet. Ziel der vorliegenden Arbeit ist 
es zunächst (Kap. 1 – 2), diese Tatsache im Rahmen der Analyse einer Reihe von 
Beispielen und durch die Erarbeitung eines allgemeinen Begriffs des Leistungs-
versprechens auf erstes Anfordern, unter den sowohl die Bürgschaft auf erstes An-
fordern als auch die analysierten Beispiele subsumiert werden können, zu belegen.

In einem zweiten Schritt wird der Verfasser alsdann der Frage nachgehen 
(Kap. 3), ob auch die Garantie auf erstes Anfordern sich unter den erarbeiteten 
allgemeinen Begriff des Leistungsversprechens auf erstes Anfordern subsumieren 
lässt. Hierbei soll vor allem gezeigt werden, dass die Garantie auf erstes Anfordern 
kein einheitliches Rechtsinstitut ist. Denn einerseits gibt es Garantien auf erstes 
Anfordern, die sich unter den allgemeinen Begriff des Leistungsversprechens auf 
erstes Anfordern subsumieren lassen, die demnach quasi als mit einer Klausel auf 
erstes Anfordern versehene Garantieverträge angesehen werden können. Anderer-
seits weisen die typischen Garantien auf erstes Anfordern eine ganz verschiede-
ne Struktur auf und haben mit dem Garantievertrag eigentlich nichts zu tun. Als 
These lässt sich dies somit knapp wie folgt formulieren: typische Garantien auf 
erstes Anfordern sind keine mit einer Klausel auf erstes Anfordern versehenen 
Garantieverträge.

Im dritten Schritt wird daran anknüpfend der Zweck des Leistungsversprechens 
auf erstes Anfordern ermittelt. Dieser ist allen solchen Versprechen gemeinsam 
und prägt in bestimmender Art und Weise die Beantwortung einzelner Rechts-
fragen, die dieses Rechtsinstitut betreffen; darüber hinaus werden die aus diesem 
Zweck folgenden Grundprinzipien betreffend die Auslegung des Versprechens dis-
kutiert (Kap. 4).

Nachdem so der allgemeine Begriff des Leistungsversprechens auf erstes An-
fordern erarbeitet, seine Anwendbarkeit auf verschiedene Rechtsinstitute (Bürg-
schaft auf erstes Anfordern, Garantie auf erstes Anfordern) geprüft und der ihm in-
newohnende Zweck ermittelt wurde, steht im Weiteren noch die Beantwortung der 
Frage aus, ob ein solcher Begriff juristisch überhaupt vom Nutzen ist. Dies ist in 
der Tat der Fall. Hierfür den Nachweis zu erbringen, ist Inhalt des letzten und um-
fangreichsten Teiles der vorliegenden Arbeit (Kap. 5 – 7). Erreicht werden soll dies 
dadurch, dass – vor allem veranschaulicht am Beispiel der in der Rechtsprechung 
besonders häufig vorkommenden Bürgschaft auf erstes Anfordern – zunächst die 
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Einzelheiten der Ausgestaltung des Leistungsversprechens auf erstes Anfordern 
(Kap. 5) und dann die auf Grund dessen geführten Erst- (Kap. 6) und Rückfor-
derungsprozesse (Kap. 7) geschildert und diskutiert werden. Ferner soll gezeigt 
werden, dass die in diesem Zusammenhang entstehenden Probleme mithilfe des 
allgemeinen Begriffs des Leistungsversprechens auf erstes Anfordern einheitlich 
für alle Formen dieses Versprechens gelöst werden können. Und desweiteren soll in 
diesem Teil der Arbeit ebenfalls gezeigt werden, dass die zur Bürgschaft auf erstes 
Anfordern ergangene Rechtsprechung mühelos erklärt werden kann, wenn man die 
Bürgschaft auf erstes Anfordern als Fall des allgemeinen Leistungsversprechens 
auf erstes Anfordern ansieht und auf sie die für dieses generelle Rechtsinstitut gel-
tenden Regeln anwendet.

Abschließend ergibt sich folglich (Kap. 8), dass der Begriff des Leistungsver-
sprechens auf erstes Anfordern einerseits eine einheitliche Handhabung vieler 
verschiedener Verträge – unter welchen die Bürgschaft auf erstes Anfordern der 
prominenteste ist – ermöglicht. Andererseits ist dieser Begriff aber zugleich auch 
bei der Erarbeitung richtiger Lösungen zur Bürgschaft auf erstes Anfordern hilf-
reich, die sich darüber hinaus fast ausnahmslos mit der – in der Literatur teilweise 
kritisierten – Rechtsprechung des BGH decken.



Kapitel 1

Fälle von Leistungsversprechen 
auf erstes Anfordern

Kap. 1: Fälle von Leistungsversprechen auf erstes Anfordern

Bevor ein allgemeiner Begriff des Leistungsversprechens auf erstes Anfordern 
eingeführt wird, sollen in diesem Kapitel einige in der Praxis vorkommende Fälle 
dargestellt werden, die nach Auffassung des Verfassers eine gemeinsame Struk-
tur aufweisen und sich in der Folge unter einen allgemeinen Begriff subsumieren 
lassen. An dieser Stelle soll noch nicht entschieden werden, ob eine solche ge-
meinsame Struktur tatsächlich vorhanden ist; diese Frage wird erst in Kap. 2, B. 
und für den Fall der Bürgschaft auf erstes Anfordern dann zusätzlich detailliert in 
Kap. 2, C. diskutiert werden. Dabei darf man nicht verkennen, dass die Frage, ob 
die Bürgschaft auf erstes Anfordern sich unter diesen oder jenen allgemeineren Be-
griff subsumieren lässt, auch deshalb schwierig sein kann, weil die Bürgschaft auf 
erstes Anfordern gesetzlich nicht geregelt ist und es daher gar nicht eindeutig ist, 
was gemeint ist, wenn über sie gesprochen wird; es wäre an sich sogar nicht aus-
zuschließen, dass es einen einheitlichen Begriff der Bürgschaft auf erstes Anfor-
dern vielleicht gar nicht gibt, d.h. dass Verträge ganz verschiedener Art, die nicht 
einheitlich aufzufassen sind, mit ein und demselben Begriff bezeichnet werden. 
Es wird sich zwar im Fortgang der Analyse zeigen, dass dies nach Auffassung des 
Verfassers nicht der Fall ist; von vornherein auszuschließen ist dies jedoch nicht, 
zumal der Verfasser im Rahmen der vorliegenden Arbeit argumentieren wird, dass 
bei der Garantie auf erstes Anfordern genau dies der Fall ist, d.h. dass Verträge 
ganz verschiedener Art, die nicht auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind, 
mit dem Namen „Garantie auf erstes Anfordern“ bezeichnet werden.

A. Die Bürgschaft auf erstes Anfordern

Die Bürgschaft auf erstes Anfordern ist der für diese Arbeit wichtigste Vertrag. 
An dieser Stelle soll zunächst kurz dargestellt werden, wie eine solche Bürgschaft 
formuliert werden kann, wie sie durch das Schrifttum und die Rechtsprechung 
verstanden wird und in welchen Situationen sie verwendet wird. Eine gründlichere 
Auseinandersetzung mit ihr wird erst in den folgenden Kapiteln stattfinden.

Eine typische Bürgschaft auf erstes Anfordern kann wie folgt lauten:
„Gemäß Nachunternehmervertrag hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Ge-
währleistungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Abrechnungssumme zu stellen.
Dies vorausgeschickt, übernehmen wir hiermit für den Auftragnehmer die selbstschuld-
nerische Bürgschaft bis zum Höchstbetrag von … unter Verzicht auf Einreden der An-


